
Rahmenbedingungen Lombard Odier

Konditionen für die Erbringung von
Steuerdienstleistungen

Bei der Bank Lombard Odier & Co AG
(nachstehend "Lombard Odier" oder die "Bank")





1. Anwendungsbereich von Steuerdienstleistungen

Die Bank bietet folgende Steuerdienstleistungen an:

- Erstellung einer jährlichen Aufstellung zum Zweck der Vorbereitung von Steuererklärungen (nachstehend der “Steuerauszug”, siehe Teil
2 unten);

- Unterstützung bei der Beantragung der Erstattung der gesamten oder eines Teils der Quellensteuer auf Finanzprodukte gemäss
Doppelbesteuerungsabkommen (siehe Teil 3 unten);

entsprechend den Bedingungen unten (nachfolgend die “Bedingungen”).

Diese Dienstleistungen werden auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden erbracht. Die beiden Dienstleistungen sind voneinander unabhängig und
können einzeln erbracht werden.

Der Kunde kann jederzeit die Erbringung oder Einstellung einer oder mehrerer Steuerdienstleistungen verlangen.

2. Auszüge zu Steuerzwecken pro Land

Die Steuerauszüge werden nach den Vorschriften erstellt, die für das steuerliche Wohnsitzland der betroffenen Person gelten (Kontoinhaber oder
wirtschaftlich Berechtigter bei Konten, deren Inhaber eine juristische Person ist). Sie werden gemäss den für jedes Konto des Kunden geltenden
Modalitäten für den Versand von Korrespondenz übermittelt.

Die Steuerauszüge listen ausschliesslich die Aktiven auf, deren Verwahrstelle Lombard Odier ist.

Bei Konten mit mehreren Inhabern wird der Steuerauszug für jeden Inhaber für das Gesamtvermögen erstellt, vorbehaltlich der in Anhang 1 dieser
Bedingungen angegebenen Ausnahmen, bei denen – sofern bekannt – der prozentuale Kontoanteil berücksichtigt wird.

Bei der Übertragung von Wertpapieren einer anderen Bank übernimmt Lombard Odier die Preise und Kaufdaten aus den Bankauszügen
der Bank, bei der die Wertpapiere zuvor verwahrt wurden, oder aus einer speziellen Bescheinigung, die vom Steuerberater des Kunden
erstellt wurde. Andernfalls wird der Kaufpreis für die Berechnung der Veräusserungsgewinne mit null angesetzt.

2.1. Angebot von Steuerauszügen für natürliche Personen

Die Bank stellt ihren Kunden je nach steuerlichem Wohnsitzland spezifische oder generische Steuerauszüge zur Verfügung, sofern dies in Anhang
1 nicht anders angegeben ist.

Die spezifischen Steuerauszüge berücksichtigen die besonderen Meldepflichten in den jeweiligen Ländern. Sie werden grundsätzlich pro Konto
erstellt, sofern dies in Anhang 1 nicht anders angegeben ist. In diesem Anhang sind die für jedes Land erstellten Auszüge sowie der Inhalt dieser
Dokumente im Einzelnen aufgeführt.

Das Angebot spezifischer Steuerauszüge bezieht sich auf folgende Länder:

- Argentinien

- Belgien

- Brasilien

- Deutschland

- Frankreich

- Luxemburg

- Mexiko

- Niederlande

- Portugal

- Schweiz – Ordentliche
Besteuerung oder Besteuerung
nach dem Aufwand

- Spanien

- Vereinigtes Königreich

Ein generischer Steuerauszug, dessen Inhalt in Anhang 1 aufgeführt ist, ist für die nicht oben aufgelisteten Länder erhältlich.
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2.2. Angebot von Steuerauszügen für juristische Personen

Das Angebot spezifischer Steuerauszüge bezieht sich auf folgende Länder:

- Argentinien

- Brasilien

- Deutschland

- Frankreich

- Luxemburg

- Mexiko

- Niederlande

- Portugal

- Schweiz

- Spanien

- Vereinigtes Königreich

Die für die oben genannten Länder erstellten spezifischen Steuerauszüge entsprechen bis auf das Vereinigte Königreich den Steuervorschriften, die
für natürliche Personen gelten.

Ein generischer Steuerauszug, dessen Inhalt in Anhang 1 aufgeführt ist, ist für die sonstigen Länder erhältlich.

3. Unterstützung bei der Steuerrückforderung

Diese Dienstleistung umfasst im Auftrag des Kunden die Einleitung der Schritte, um gemäss den geltenden Doppelbesteuerungsabkommen eine
Reduktion der auf Finanzprodukte erhobenen Quellensteuer zu erhalten.

3.1. Bedingungen

Im Rahmen der Dienstleistung der Steuerrückforderung muss der Kunde eine Vollmacht unterzeichnen, um die administrativen Schritte zu
ermöglichen.

Damit der Kunde diesen Service in Anspruch nehmen kann, müssen die rückforderbaren Beträge ein Jahresminimum erreichen, das pro Land
festgelegt wird. Diese Informationen stehen dem Kunden jederzeit zur Verfügung.

Lombard Odier bietet diese Dienstleistung für Einkünfte aus den unten aufgeführten Ländern an, sofern zwischen dem Steuerwohnsitzland des
Kunden und dem Ursprungsland der Einkünfte ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht und sofern die Möglichkeiten gemäss anwendbarem
nationalen Recht gegeben sind:

- Belgien

- Deutschland

- Finnland

- Frankreich

- Irland

- Luxemburg

- Niederlande

- Norwegen

- Österreich

- Portugal

- Schweden

- Schweiz

- Spanien

Auf ausdrücklichen Antrag des Kunden kann Lombard Odier nach eigenem Ermessen zustimmen, den Kunden bei ähnlichen Schritten für andere
Länder zu unterstützen.

Nimmt ein Kunde die Unterstützung bei der Steuerrückforderung in Anspruch, erhält er unabhängig von seinem Wohnsitzland ein Antragsformular
für die Rückerstattung, dem die Einzelheiten der betreffenden Einkünfte und die einbehaltene Quellensteuer beigefügt sind.

Darüber hinaus ist der Kunde, wenn er ausserhalb der Schweiz ansässig ist, allein dafür verantwortlich, die von Lombard Odier vorbereiteten
Formulare von der Steuerverwaltung seines Wohnsitzlandes abstempeln zu lassen, da sonst eine Steuerrückforderung nicht möglich ist.

3.2. Spezifische Konfigurationen

Die Steuerrückforderungsformulare werden grundsätzlich pro Person im Verhältnis zu deren Eigentumsanteil am Konto erstellt und erfassen
sämtliche Konten, deren Inhaber, Mitinhaber und/oder Nutzniesser der Kunde ist. Die Formulare werden gemäss den für jedes Konto des Kunden
geltenden Modalitäten für den Versand von Korrespondenz übermittelt.

Bei Konten mit mehreren Inhabern, die in derselben Rechtsordnung ansässig sind, wird die Dienstleistung der Unterstützung bei der
Steuerrückforderung von Lombard Odier nur erbracht, wenn die Inhaber ihren Eigentumsanteil am Konto angegeben haben.

Bei Konten mit mehreren Inhabern, die in unterschiedlichen Rechtsordnungen ansässig sind, behält sich die Bank das Recht vor, die Dienstleistung
der Unterstützung bei der Steuerrückforderung nicht zu erbringen.

Bei Schliessung des Kontos behält sich Lombard Odier das Recht vor, die Dienstleistung der Unterstützung bei der Steuerrückforderung
einzustellen. Auf Anfrage des Kunden schickt die Bank ihm die erforderlichen Nachweise zu, damit er die Schritte für das Kalenderjahr, in dem das
Konto geschlossen wurde, selbst unternehmen kann.
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Nach dem Tode des Kunden stellt Lombard Odier die Dienstleistung der Unterstützung bei der Steuerrückforderung ein. Auf schriftlichen Antrag der
Erben oder des Testamentsvollstreckers kann Lombard Odier diese Unterstützung wieder erbringen und dabei zusätzliche Informationen zur
Erbschaft oder zu den Erben anfordern.

3.3. Besonderheiten bei bestimmten Märkten und Vermögenswerten

Schweizer Titel

Der Kunde verpflichtet sich, keinen separaten, identischen Antrag bei den Schweizer Steuerbehörden zu stellen. Lombard Odier kann nicht für
Bussen, Verluste oder Strafen aufgrund der doppelten Beantragung oder für den Verlust des Anspruchs des Kunden auf eine Steuerrückerstattung
haftbar gemacht werden.

Lombard Odier kann die schweizerische Verrechnungssteuer auf Erträge aus thesaurierenden Anlagefonds nach schweizerischem Recht
zurückfordern. Die Bank kann jedoch nicht haftbar gemacht werden, falls die Marktpraktiken zu Fehlern bei den rückforderbaren Beträgen führen
(z.B. bei verspäteter oder nicht erfolgter Marktankündigung, unterlassener Meldung der Thesaurierung an die Eidgenössische Steuerverwaltung
usw.).

Aufgrund der Anforderungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung erbringt Lombard Odier keine Dienstleistung zur Rückforderung der
Verrechnungssteuer durch Abschlagszahlung für jedes betroffene Quartal.

US-Titel

Lombard Odier bietet dem Kunden keine Dienstleistung an, die eine Rückerstattung der Quellensteuern auf Einkünfte aus US-Quellen
(US-Wertpapiere) ermöglicht. Damit der im Steuerabkommen zwischen dem Wohnsitzland des Kunden und den Vereinigten Staaten vereinbarte
Steuersatz zur Anwendung kommen kann, muss der Kunde mit dem entsprechenden Formular (IRS-Formular W-8BEN) bestätigen, von diesem
Abkommen profitieren zu können.

Zusätzlicher Steuerrückbehalt bei US-Titeln (juristische Personen mit Sitz in der Schweiz)

Bei Kunden, die juristische Personen mit Sitz in der Schweiz sind, umfasst die Unterstützung bei der Steuerrückforderung den Antrag auf Erstattung
des zusätzlichen Rückbehalts bei US-Titeln.

3.4. Ausgeschlossene Aktivitäten

Lombard Odier kann nach eigenem Ermessen bestimmte Aktivitäten von der Unterstützung bei der Steuerrückforderung ausschliessen. Die
Inanspruchnahme der Effektenleihe bei ausländischen Titeln hebt somit den Zugang zu dieser Dienstleistung für die geliehenen Effekten faktisch
auf, um jegliche Streitigkeiten mit den betroffenen Steuerbehörden zu vermeiden (z.B. Steuerrückforderung für Wertpapiere, die zum Zeitpunkt der
Zahlung nicht im Besitz des Kunden sind, missbräuchliche Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen usw.).

Lombard Odier kann keinesfalls dafür haftbar gemacht werden, dass der Kunde nicht in der Lage ist, ein Steuerrückforderungsverfahren mit einer
ausländischen Steuerbehörde einzuleiten, wenn die Wertpapiere ausgeliehen wurden.

Lombard Odier behält sich auch das Recht vor, die Behandlung der Vermögenswerte abzulehnen, die aufgrund ihrer Art eine besonders komplexe
administrative Bearbeitung erfordern, wie z.B. sogenannte “ADR” (oder American Depositary Receipt, d.h. Wertpapiere ausländischer Emittenten,
die auf dem US-Markt kotiert sind), oder die nicht bei der offiziellen nationalen Verwahrstelle von Lombard Odier im betreffenden Markt hinterlegt
sind.

Verfügt der Kunde in seinem Steuerwohnsitzland über einen besonderen Steuerstatus, erbringt Lombard Odier keine Unterstützung bei der
Steuerrückforderung, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass sein besonderer Steuerstatus der Anwendung des von seinem Wohnsitzland
unterzeichneten Doppelbesteuerungsabkommens nicht entgegensteht.

Die Unterstützung bei der Steuerrückforderung gilt auch für Trusts und nicht transparente Strukturen, sofern diese Rechtsträger von den geltenden
Steuerabkommen profitieren.

3.5. Haftung

Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass die von Lombard Odier erbrachte Dienstleistung operativer Natur ist und keine Steuerberatung oder
steuerlichen Rat darstellt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, im Voraus zu prüfen, ob er nach dem massgeblichen Steuerabkommen oder
geltenden Recht Anspruch auf Steuerrückerstattung hat.

Lombard Odier kann den erfolgreichen Abschluss eines Steuerrückforderungsverfahrens insoweit in keiner Weise garantieren, als dass
dieses von der Genehmigung der zuständigen Behörden in der Schweiz und/oder im Ausland abhängt. Zudem haftet Lombard Odier nicht
für Schäden, die möglicherweise aus der Ablehnung eines Antrags auf Steuerrückerstattung entstehen.

Darüber hinaus haftet Lombard Odier in keiner Weise für die Nichtanwendung eines im DBA vereinbarten Steuersatzes, insbesondere aufgrund der
durch die Steuerbehörden in der Schweiz und/oder im Ausland festgelegten Grenzen und verfahrenstechnischen Beschränkungen.

LOC 510  D / 01.2024 5/9



Der Kunde muss Lombard Odier über jeden besonderen Steuerstatus sowie jegliche Änderung seiner steuerlichen Situation informieren. Ein
Wechsel des steuerlichen Wohnsitzes oder des Steuerstatus des Kunden, ohne dass er Lombard Odier darüber informiert, macht keine der von
Lombard Odier gegebenenfalls bereits getroffenen Massnahmen hinsichtlich der Steuerrückforderung unwirksam. Der Kunde entbindet Lombard
Odier von jeglicher diesbezüglicher Haftung.

3.6. Weitergabe von Kundendaten an Dritte

Der Kunde versteht und akzeptiert, dass Lombard Odier im Rahmen der Unterstützung bei der Rückforderung von Quellensteuern und aufgrund der
von bestimmten Steuerbehörden auferlegten Anforderungen verpflichtet sein kann, bestimmte Kundendaten (insbesondere Name, Vorname,
Adresse, Steuernummer, Kontoauszüge usw.) sowie bestimmte Daten in Bezug auf die Vermögenspositionen, die Gegenstand solcher Anfragen
sind, offenzulegen.

Der Kunde versteht und akzeptiert, dass die Übermittlung von Daten an die Steuerbehörden je nach Land manchmal von Dritten (z.B. einer
Unterverwahrstelle) durchgeführt wird, die Zugang zu persönlichen Daten des Kunden (wie Name, Vorname, Adresse, Steuernummer,
Kontoauszüge usw.) und allen anderen Daten haben können, die von den Steuerbehörden des betreffenden Landes verlangt werden.

4. Sonstiges

4.1. Vergütung und Gebühren von Lombard Odier

Lombard Odier ist berechtigt, die Gebühren für die Erstellung der Steuerauszüge und/oder die Unterstützung bei der Steuerrückforderung zu den
anwendbaren Sätzen von den Guthaben des Kunden abzuziehen. Lombard Odier behält sich das Recht vor, die geltende Gebührenliste jederzeit
zu ändern. Die geltenden Tarife werden dem Kunden auf Anfrage ausgehändigt.

4.2. Recht auf Änderung der Konditionen für die Erbringung von Steuerdienstleistungen

Lombard Odier behält sich das Recht vor, die vorliegenden Konditionen für die Erbringung von Steuerdienstleistungen jederzeit abzuändern. Diese
Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder in einer anderen angemessenen Form mitgeteilt. Wird innerhalb einer Frist von 30 Tagen kein
Einspruch erhoben, gelten sie als genehmigt.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lombard Odier, insbesondere hinsichtlich des anwendbaren Rechts und
des Gerichtsstands.
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Anhang 1 – Verfügbare Steuerauszüge nach Ländern und deren Inhalt

Lombard Odier behält sich das Recht vor, jederzeit die Liste der nachstehend genannten Dokumente im Einklang mit eventuellen
Gesetzesänderungen im jeweiligen Land anzupassen.

Land des steuerlichen
Wohnsitzes

Liste der Steuerdokumente, die der Kunde erhält

Argentinien Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Detaillierte Aufstellung der Einkünfte

- Einkünfte, welche durch die Veräusserung von Finanzinstrumenten erzielt werden

- Aufstellung der Kapitalgewinne und -verluste

- Gebührenaufstellung

- Vermögensverzeichnis

- Transaktionsliste

Belgien Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Bescheinigung über erklärungspflichtige Einkünfte aus beweglichem Vermögen

- Detaillierter Anhang zur Bescheinigung der Einkünfte

Sonstige Steuerauszüge:

Jährliche Übersicht der Steuern auf den Wertpapierdepots (TCT) und Auflistung der bestehenden Inhaber im
steuerlichen Referenzzeitraum (Name, Vorname(n) und Adresse)

Monatlicher Steuerauszug bezüglich der Steuer auf Börsentransaktionen (TOB) (falls anwendbar)

Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden kann die Bank auch die Begleichung der Steuer auf Börsentransaktionen
vornehmen.

Brasilien Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte aus nichtfinanziellen Instrumenten

- Aufstellung der Einkünfte aus finanziellen Instrumenten

- Aufstellung der Kapitalgewinne

- Aufstellung der Kapitalverluste

- Vermögensverzeichnis

- Transaktionsliste

Monatlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte aus nichtfinanziellen Instrumenten

- Aufstellung der Einkünfte aus finanziellen Instrumenten

- Aufstellung der Kapitalgewinne

- Aufstellung der Kapitalverluste

- Transaktionsliste

Jährlicher CBE-Auszug

Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann Lombard Odier den CBE- Auszug quartalsweise erstellen.

Deutschland Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte und der Wertsteigerungen/-minderungen

- Gebührenaufstellung

- Aufstellung, pro Instrument, der Transaktionen mit steuerlicher Auswirkung
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Frankreich Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Hilfsdokumente für die Steuererklärung (Berücksichtigung des Anteils am Eigentum)

- Aufstellung der Einkünfte

- Aufstellung der Kapitalgewinne und -verluste und Aufgliederung des theoretischen Abschlags auf die
Haltedauer

- Angaben zu den abzugsfähigen Gebühren

- Information zum Immobiliensteuerauszug (IFI)

Monatliche Aufstellung der obligatorischen Pauschalsteuer und der Sozialversicherungsabgaben:
2778-DIV-SD und 2778-SD

Die Steuerauszüge aller vom Kunden gehaltenen Konten werden zusammengefasst.

Luxemburg Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Hilfsdokumente zur Steuererklärung

- Aufstellung der Einkünfte aus beweglichem Vermögen

- Aufstellung diverser Einkünfte

- Aufstellung über Zinsaufwand

Mexiko Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Detaillierte Aufstellung über Dividenden

- Aufstellung der Zinsen

- Einkünfte, die durch den Verkauf und die Rückzahlung von Schuldinstrumenten erzielt wurden

- Aufstellung von Kapitalgewinnen und -Verlusten, ausser Derivaten und Schuldinstrumenten

- Aufstellung von Kapitalgewinnen und -Verlusten aus Derivaten

- Vermögensverzeichnis (Anfang und Ende der Periode)

- Transaktionsliste

Monatlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Detaillierte Aufstellung über Dividenden

- Vermögensverzeichnis

Niederlande Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte

- Aufstellung der aufgelaufenen Zinsen

- Vermögensverzeichnis, zu Jahresbeginn und -ende

Portugal Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte und der Wertsteigerungen/-minderungen

- Gebührenaufstellung

- Aufstellung, pro Instrument, der Transaktionen mit steuerlicher Auswirkung

Schweiz

Ordentliche Besteuerung

Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Wertpapiere und Schulden

- Anrechnung ausländischer Quellensteuern (DA-1/ DA-2)

- Gebührenaufstellung
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Schweiz

Besteuerung nach dem
Aufwand

Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Teilaufstellung der Wertpapiere und Schulden

In diesem Dokument werden nur Vermögen und Einkünfte aus der Schweiz und Kanada berücksichtigt.
Vorbehaltlich des Antrags des Kunden auf Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens CH-US werden auch
Einkünfte aus US-Quellen berücksichtigt.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden kann dieser Auszug auch Einkünfte aus ausländischen Quellen enthalten,
für die ein Antrag auf Rückerstattung der ausländischen Steuer oder auf Steuerreduktion vorgesehen ist.

Spanien Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Detaillierte Aufstellung der Einkünfte

- Aufstellung der Einkünfte aus der Übertragung von Finanzanlagen

- Aufstellung der Kapitalgewinne und –verluste

- Transaktionsliste

- Vermögensverzeichnis

- Angaben zu den abzugsfähigen Gebühren

Sonstige Auszüge:

Jährlicher Auszug – “Modelo ETE”

Jährlicher Auszug – “Modelo D6”

Vierteljährlicher Auszug – “Modelo 117”

Jährlicher Auszug – “Modelo 720”. Dieser Auszug enthält den/die Namen des/der Kontoinhaber und der für das
Konto/die Konten eingetragenen Bevollmächtigten, die in Spanien ansässig sind.

USA Jährlicher Auszug, erstellt nach den allgemeinen Normen.

Vermögensverzeichnis (mit FBAR)

Die Erstellung des Jahresauszugs zu Steuerzwecken erfolgt unabhängig von der Erstellung folgender Dokumente
durch Lombard Odier:

- Formular 1099 (für Einkünfte von US-Personen aus US-Quellen)

- Formular 8966 (FATCA Report)

Vereinigtes Königreich Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Kapitalgewinne und -verluste

- Aufstellung der Einkünfte aus Kapitalübertragung

- Transaktionsliste

- Aufstellung der Einkünfte aus GB

- Aufstellung der Einkünfte nicht aus GB

Dieser Steuerauszug wird für den Kunden im Verhältnis zu seinem Eigentumsanteil an den Konten erstellt und
erfasst sämtliche Konten, deren Inhaber und/oder Mitinhaber der Kunde ist.

Andere Länder

Jährlicher Auszug,
erstellt nach den
allgemeinen Normen

Jährlicher Auszug mit folgenden Angaben:

- Aufstellung der Einkünfte

- Aufstellung der aufgelaufenen Zinsen

- Aufstellung der Kapitalgewinne und -verluste

- Vermögensverzeichnis

- Gebührenaufstellung
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